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Softwarelizenzbestimmung der ZMI GmbH 
 

Lesen Sie nachfolgende Lizenzbedingungen aufmerksam und sorgfältig durch, bevor Sie ZMI – 
Programme auf Ihrem Computer einsetzen. Durch Verwendung der Software, bzw. durch Öffnen der 
Software-Verpackung, erklären Sie Ihr ausdrückliches Einverständnis mit den nachstehenden 
Lizenzbestimmungen.  

Für den Fall, dass Sie mit diesen Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software 
nicht verwenden. In diesem Fall können Sie das Programmpaket unverzüglich nach Erwerb oder Erhalt 
an den Hersteller zurücksenden und erhalten den Kaufpreis rückerstattet.  

Die Software wird nicht verkauft sondern lizenziert zum Zwecke der Nutzung.  

Eigentum erhalten Sie nur am Speichermedium (CD), am Handbuch sowie an sonstigen zugehörigen 
Schriftdokumenten. Bei Softwaremiete gilt zusätzlich zu den hier genannten 
Softwarelizenzbestimmungen der abgeschlossene Mietvertrag. 

 

1. Einräumung einer Lizenz 
Diese Lizenz erlaubt Ihnen 

� die Benutzung einer Kopie der Software auf einem Einzelcomputer, unter der Voraussetzung, 

dass die Software zu jeder Zeit auf nur einem einzigen Computer verwendet wird. Die Benutzung 

der Software bedeutet, dass die Software entweder in einem temporären Speicher (z. B. RAM) 

eines Computers oder auf einem permanenten Speicher (z. B. Festplatte, CD-ROM) geladen ist. 

Wenn Sie Mehrfachlizenzen für die Software erworben haben, dürfen Sie immer nur so viele 

Kopien in Benutzung haben, wie Lizenzen von Ihnen erworben wurden. Sie benötigen keine 

zusätzliche Lizenz für eine Kopie der Software, die auf einem allgemein zugänglichen 

Speichermedium (z. B. Server) selbst installiert ist. Wenn die voraussichtliche Anzahl der Benutzer 

der Software die Anzahl der erworbenen Lizenznehmer übersteigt, so müssen Sie angemessene 

Mechanismen oder Verfahren bereithalten, um sicherzustellen, dass die Anzahl der Personen, die 

die Software gleichzeitig benutzen, nicht die Anzahl der Lizenznehmer übersteigt.  

� eine Kopie der Software für Sicherungszwecke herzustellen. 

 

2. Urheberrecht  
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Die aus dem Urheberrecht resultierenden Rechte, stehen 
der Firma ZMI GmbH zu. Die Software enthält urheberrechtlich geschütztes Material sowie 
Betriebsgeheimnisse, zu deren Wahrung Sie sich verpflichten. Es ist verboten, die Software zu 
dekompilieren, rückassemblieren oder auf andere Weise in allgemein lesbare Form umzuwandeln, sowie 
Software oder Teile der Software, sowie hieraus abgeleitete Produkte zu ändern, anzupassen, zu 
übersetzen, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen oder herzustellen. 
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Das Urheberrecht umfasst insbesondere den Programmcode, die Dokumentation, das Erscheinungsbild, 
die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, Logos sowie andere 
Darstellungsformen innerhalb der Software.  

Jede nicht ausdrücklich genehmigte Vervielfältigung, Nutzung, Weitergabe, Änderung oder Wiedergabe 
des Inhaltes der Software ist untersagt. Das Handbuch sowie sonstige zur Software gehörende 
Schriftstücke sind urheberrechtlich geschützt.  

Jede Vervielfältigung, Änderung oder Weitergabe des Schriftmaterials ist verboten und wird zivil- und 
strafrechtlich verfolgt. 

 

3. Umfang des Nutzungsrechts 

3.1 Bei Kauf der Software 

Sie erhalten ein einfaches, nicht ausschließliches und zeitlich unbeschränktes Recht zur Nutzung der 
Software, einschließlich des Begleitmaterials. Die Lizenz verliert automatisch ihre Wirksamkeit, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, wenn Sie gegen irgendeine Bestimmung dieses Vertrages verstoßen. Im Falle 
der Beendigung sind Sie verpflichtet, die Software sowie alle Kopien der Software zu vernichten. Sie 
können den Lizenzvertrag jederzeit dadurch beenden, dass Sie die Software einschließlich aller Kopien 
vernichten. 

3.2 Bei Softwaremiete 

Der Umfang der Nutzung ist im Mietvertrag geregelt. 

 

4. Begrenzte Garantie 
Die ZMI GmbH garantiert für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Empfangsdatum, dass die Software, im 
Wesentlichen frei von Material- und Herstellungsfehlern ist und entsprechend dem begleitenden 
Produkthandbuch arbeitet.  

Im Fall einer berechtigten Mängelrüge behält sich die ZMI GmbH vor, insgesamt drei Nachbesserungen 
durchzuführen bzw. im Fall des endgültigen Scheiterns der Nachbesserung, Wandelung oder Minderung 
vorzunehmen. Jede weitere Gewährleistung, insbesondere dafür, dass die Software für die Zwecke des 
Anwenders geeignet ist, sowie für direkte oder indirekt verursachte Schäden (z. B. Gewinnverluste, 
Betriebsunterbrechungen) sowie für Verluste von Daten oder Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung verloren gegangener Daten entstehen, ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der Firma bzw. ihren Mitarbeitern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.  

In jedem Fall ist die Haftung der ZMI GmbH auf den Betrag beschränkt, der für die Software bezahlt 
wurde. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Firma 
verursacht wurden.  

Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften z. B. Produkthaftung 
beruhen, unberührt.  
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5. Installation / Update 
Vor der Installation der Software bzw. vor einem Update sind Sie verpflichtet, eine komplette 
Datensicherung des aktuellen Datenbestandes auf einem geeigneten Speichermedium durchzuführen. 
Für Schäden, insbesondere Mehrkosten die aus der Nichtbeachtung dieser Verpflichtung resultieren, 
übernehmen wir keine Haftung. 

6. Sonstiges 
Dieser Lizenzvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es gelten ebenfalls die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ZMI GmbH. 

Für den Fall, dass Bestimmungen dieses Lizenzvertrages ganz oder teilweise unwirksam sind oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung 
ist vielmehr durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 
möglichst nahe kommen.  

Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen dieser Lizenzvereinbarung bedürfen der Schriftform. 
Gleiches gilt für die Aufhebung dieser Schriftformklausel. 
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